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Bestätigung des Praktikumsplatzes 
vom Betrieb an die Schule 

angelehnt an das Muster der Durchführungshinweise zum Schülerbetriebspraktikum nach der  
Verordnung für Berufliche Orientierung an Schulen (VOBO) – Erlass vom 13.11.2019. 

 
 

Die Schülerin / der Schüler ____________________________________, ________ 
Name, Vorname      Klasse / Kurs 

 

kann das Betriebspraktikum vom 01.06. bis 12.06.2026 bei uns ableisten. 
 

Angaben zum Praktikumsbetrieb: 
 

_________________________________________________________________________ 
Name der Firma / der Institution, ggf. Abteilung     

 

____________________________________ ____________________________________ 
Straße       PLZ, Ort 

 

Zuständig für die Betreuung im Betrieb ist 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Name, Vorname      Telefonnummer, u.a. zur Vereinbarung des Praktikumsbesuchs 

 

_________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

 

Die tägliche Arbeitszeit der Schülerin / des Schülers findet von ___ Uhr bis ___ Uhr statt 
 
- Arbeitszeiten: Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9 sollen 5 bis 7 Std. am Tag (d.h. bis zu 35 Std./Woche), 

in der Einführungsphase 6 bis 8 Std. am Tag (d.h. bis zu 40 Std./Woche) beschäftigt werden. 
(Obergrenzen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz, Pausenzeiten sind dabei zu gewähren) 
 

- Versicherungsschutz: Schülerinnen und Schüler, die an einem Betriebspraktikum teilnehmen, sind nach § 2 
Abs. 1 Nr. 8 b des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII) – Gesetzliche Unfallversicherung – in der 
jeweils geltenden Fassung gesetzlich unfallversichert sowie vom Land Hessen gegen Ansprüche aus der 
Haftpflichtversicherung versichert. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Schäden, die durch 
Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges an diesem selbst, an dessen Ladung oder durch das Fahrzeug 
entstehen. Im Rahmen des Betriebspraktikums ist es verboten, ein Kraftfahrzeug zu führen. Wird eine 
Tätigkeit in einem wegen besonderer Gefährdung grundsätzlich ausgeschlossenen Umfeld unerlaubt oder 
eigenmächtig ausgeführt, besteht kein Versicherungsschutz. 
 

- Praktikumsbesuch: Ein Besuch durch eine Lehrkraft nach Terminvereinbarung findet in der Regel statt. 
 

Die Kenntnisnahme der Durchführungshinweise zum Schülerbetriebspraktikum nach der 
Verordnung für Berufliche Orientierung an Schulen (VOBO) – Erlass vom 13.11.2019 wie auch 
des Blattes Datenschutz im Betriebspraktikum – Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
(einsehbar auf der Homepage der Eleonorenschule) wird hiermit bestätigt.  
 
 

_______________________ ____________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift, Funktion, Firmenstempel 


